
     
      

 

 

Mitgliedsantrag 
Bürgerinitiative Barkhovenallee e. V. 

 

1. Persönliche Angaben (bitte in Druckbuchstaben) 

Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:_______________________________________________________________ 

PLZ, Ort: ___________________________________________________________________________ 

Mobil-Telefon: ______________________________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________________________________ 

2. Mitgliedsbeitrag 
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 60,00 € pro Person. Höhere Beiträge können freiwillig gewählt 
werden. 

☐ 60,00 € p.a. (Mindestbeitrag)           ☐ __________ € p.a. (eigener Betrag) 

Mitgliedsbeiträge an die Bürgerinitiative Barkhovenallee e. V. sind als Zuwendungen an eine 
steuerbegünstigte Körperschaft nach §§ 51 Ư. AO in Verbindung mit § 10b Abs. 1 EStG steuerlich 
absetzbar.- Spenden können unabhängig vom Mitgliedsbeitrag geleistet werden; für sie stellt der Verein 
Zuwendungsbestätigungen ab 300,00 € nach amtlichem Muster gemäß § 50 Abs. 1 EStDV aus. Für Beträge 
bis 300,00 € reicht der Nachweis durch einen Kontoauszug. 
 
3. Mitgliedschaft und Rechnung 
Der Mitgliedsnachweis und auch die Rechnung wird Ihnen zeitnah zugestellt. 

4. Datenschutz 
Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung 
des Aufnahmeantrags, zur Verwaltung der Mitgliedschaft sowie zur Beitragsabrechnung verarbeitet  
(Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies gesetzlich erforderlich ist.  
Es bestehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie 
Widerspruch nach Maßgabe der DSGVO. 
 

5. Erklärung 
Mir ist bekannt, dass über die Aufnahme als Mitglied nach freiem Ermessen des Vorstands entschieden 
werden kann. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Mit der Satzung der Bürgerinitiative 
Barkhovenallee e. V. erkläre ich mich einverstanden. Die Mitgliedschaft kann schriftlich mit einer Frist von 
drei Monaten zum Jahresende gekündigt werden. 
 
 
  ________________________________     _____ . ____ .  _________    _______________________________________ 
                             Ort                                               Datum (TT MM JJJJ)                                         Unterschrift                         
 

Bürgerinitiative  
Barkhovenallee e.V. 
c/o Günter Rochna 
Barkhover Feldweg 5 
45239 Essen 

Vorstand: 
Christina Dibolik (Vorsitzende) 
Günter Rochna (Schatzmeister) 
Reinhard Jäger, Peter Trapp 

Amtsgericht Essen VR6511 
Steuer -Nr. 112/5976/1194 
Bankverbindung: 
Sparkasse Essen IBAN:  
DE57 3605 0105 0003 6297 71 

Telefon +49 (0)175 5868476 
E-Mail:  
vorstand@barkhovenallee.com 
Internet: 
www.barkhovenallee .com 

 
Sofern möglich bitte per E-Mail zurücksenden an:  vorstand@barkhovenallee.com 

Stand: Januar 2026 



 
 

Satzung der Bürgerinitiative Barkhovenallee e. V.  
  Stand 08.12.2025  

 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen „Bürgerinitiative 
Barkhovenallee“. Nach Eintragung im Vereinsregister führt er 
den Zusatz „e.V.“. Sitz des Vereins ist Essen. Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes, 
des Natur- und Landschaftsschutzes sowie die Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements (§ 52 Abs. 2 Nr. 8, 25 
AO). Insbesondere setzt sich der Verein für den Schutz der 
Grün-flächen, der ökologisch wertvollen Landschaftsräume 
sowie für die Förderung transparenter Bürgerbeteiligung im 
Bereich der Barkhovenallee und ihrer Umgebung ein. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigen-
wirtschaftliche Zwecke. 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung (z. B. durch ÖƯentlichkeits-
arbeit, Veranstaltungen, Bürgerdialog, Pflege von Biotopen 
etc.). Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben begünstigt werden, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Aus-
scheiden oder bei Auflösung des Vereins keine Anteile 
des Vereinsvermögens. 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
1. Arten der Mitgliedschaft 

- Aktive Mitglieder nehmen an der Vereinsarbeit teil, besitzen 
volles Stimmrecht in der Mitgliederversammlung und können 
Vereinsämter übernehmen. 
- Fördernde Mitglieder unterstützen die Ziele des Vereins 
ideell oder finanziell, haben jedoch kein Stimmrecht in der 
Mitglieder-versammlung. 
- Ehrenmitglieder sind Personen, die sich besondere 
Verdienste um den Verein erworben haben. Sie werden auf 
Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung 
ernannt. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit 
und haben Stimmrecht. 

2. Erwerb der Mitgliedschaft 
Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, 
die die Ziele des Vereins unterstützt. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand nach freiem 
Ermessen. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht; eine 
Ablehnung des Antrags muss nicht begründet werden. Gegen 
die Ablehnung kann binnen eines Monats Berufung an die 
Mitgliederversammlung eingelegt werden, die endgültig 
entscheidet. 

3. Beendigung der Mitgliedschaft 
- Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder 
Tod (bei juristischen Personen durch Auflösung). 
- Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Vorstand. 
- Ein Ausschluss ist möglich, wenn das Mitglied in grober 
Weise gegen die Satzung, die Interessen oder den Zweck des 
Vereins verstößt. 

  
 
- Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den 
Ausschluss kann das Mitglied binnen eines Monats Berufung 
an die Mitgliederversammlung einlegen, die endgültig 
entscheidet. 

4. Beitragspflicht 
Die Mitglieder sind verpflichtet, einen jährlichen Mitglieds-
beitrag zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der Beiträge 
werden durch die Mitgliederversammlung in einer Beitrags-
ordnung festgelegt. Der Vorstand kann in begründeten Fällen 
Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 
 

§ 5 Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind: 
- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ. 
 

§ 6 Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand 
einberufen und findet mindestens einmal jährlich statt. 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich 
oder per E-Mail durch den Vorstand unter Angabe der 
Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung 
folgenden Tag.  
Zu Beginn der Mitgliederversammlung werden die 
Versammlungsleitung und die Protokollführung von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Zu den Aufgaben gehören 
u.a.: Wahl des Vorstandes, Satzungsänderungen, Entlastung 
des Vorstands.  
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.  
Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das von der Versammlungs-leitung und der 
Protokollführung zu unterzeichnen ist. Das Protokoll soll Ort, 
Datum, Beschlüsse und Stimmergebnisse enthalten. 
 

§ 7 Vorstand 
Der Vorstand besteht aus fünf Personen: 
 Vorsitzende*r 
 stellvertretender Vorsitzender 
 Schatzmeister*in 
 zwei Beisitzer*innen. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl 
im Amt. 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende und 
der/die stellvertretende Vorsitzende. Beide sind 
einzelvertretungsberechtigt. 
 

§ 8 Satzungsänderungen und Auflösung 
Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der 
Mitgliederversammlung. Bei Auflösung oder bei Wegfall der 
steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an den Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. (BUND NRW e.V., Vereinsregister-
Nr. 5463, Düsseldorf), der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke verwendet. 
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